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B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

302 Mitgliedschaft im Regionalrat 
 des Regierungsbezirks Düsseldorf

Bezirksregierung
61.11.04

Düsseldorf, den 5. Juli 2007 

In seiner Sitzung vom 25. 1. 2006 hat der Rat der 
Stadt Essen

Herrn Rainer Marschan 
Schlossstraße 329

45329 Essen

als Nachfolger für Frau Petra Hinz (SPD) gemäß 
§ 7 Abs. 12 LPlG als Mitglied des Regionalrates 
gewählt. Herr Marschan ist Mitglied des Rates der 
Stadt Essen und gehört der SPD-Fraktion an.

In seiner Sitzung vom 23. 3. 2006 hat der Regional-
rat des Regierungsbezirks Düsseldorf auf Benen-

G 1292AMTSBLATT
für den Regierungsbezirk Düsseldorf

189. Jahrgang Ausgegeben in Düsseldorf, am 12. Juli 2007 Nummer 28   

B. Ver ord nun gen, Ver fü gun gen und Be kannt ma chun gen 
der Be zirks re gie rung

Allgemeine  Innere  Verwaltung

302 Mitgliedschaft im Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf. 
S. 259

303 Ungültigkeitserklärung einer Kriminaldienstmarke (Frau Karin 
Kienast). S. 260
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Umwelt ,  Raumordnung und Landwirtschaft
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308 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 
für ein Vorhaben der Fa. Hydro Aluminium Deutschland GmbH, 
Rolled Products, Aluminiumstraße 1, 41515 Grevenbroich. S. 261

309 Antrag der Firma WHW Langenfeld GmbH & Co. KG, Westerhaar 
56 – 58, 58739 Wickede auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). S. 261

310 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 
für ein Vorhaben der Firma Henkel KGaA, Henkelstraße 67, 40589 
Düsseldorf. S. 262

311 49. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düssel-
dorf (GEP 99). S. 262

Sozia langelegenhei ten

312 Änderung des Namens der Ev. Kirchengemeinde Ringenberg. S. 264

313 Änderung der Urkunde über die Errichtung des Zweckverbandes 
„Diakonie-Sozialstation Oberhausen“. S. 264

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

314 Aufgebot einer Sparurkunde (Nr. 3552491890). S. 264

nung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Region 
Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein

Herrn Klaus Reuter
c/o DGB-Region Düsseldorf/

Mittlerer Niederrhein 
Friedrich-Ebert-Straße 34-38

40210 Düsseldorf

als beratendes Mitglied für die Arbeitnehmerliste 
berufen. Herr Reuter ist Nachfolger für Frau Han-
na Weipert-Calm.

In seiner Sitzung vom 7. 12. 2006 hat der Regional-
rat des Regierungsbezirks Düsseldorf auf Be-
nennung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen

Herrn Kaspar Bruckmann 
Gereonstr. 80
41747 Viersen

als beratendes Mitglied für die Arbeitgeberliste 
berufen. Herr Bruckmann ist Nachfolger für Herrn 
Heinrich Große Westerloh.

In seiner Sitzung vom 3. 5. 2007 hat der Kreistag 
des Kreises Wesel

Frau Monika Piechula 
Am Reymannshof 3 

46539 Dinslaken
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als Nachfolgerin für Herrn Karl Lerch (SPD) ge-
mäß § 7 Abs. 12 LPlG als Mitglied des Regional-
rates gewählt. Frau Piechula ist Mitglied des 
Kreistages des Kreises Wesel und gehört der SPD-
Fraktion an.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 259

303 Ungültigkeitserklärung 
 einer Kriminaldienstmarke

(Frau Karin Kienast)

Bezirksregierung
25.3.1-1504

Düsseldorf, den 29. Juni 2007 

Nachfolgend aufgeführte Kriminaldienstmarke ist 
in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig 
erklärt.

Nr. 3161 der Karin Kienast ausgegeben am 
05.07.1978 durch das Polizeipräsidium Düsseldorf.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 260

304 Ungültigkeitserklärung 
 eines Polizeidienstausweises

(PK Jan Blömer)

Bezirksregierung
VL 2.1

Düsseldorf, den 29. Juni 2007 

Der für den PK Jan Blömer von den ZPD/NRW am 
17.12.2003 ausgestellte Polizei-Dienstausweis – 
Nr. 0330847 – ist in Verlust geraten.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 260

305 Erlöschen und Erteilung 
 von Vermessungsgenehmigungen

(Dipl.-Ing. Tom Lüttringhaus, Wuppertal)

Bezirksregierung
33.01.01.08-2416

Düsseldorf, den 29. Juni 2007 

Die am 25.01.1988 dem Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieur

Dipl.-Ing. Tom Lüttringhaus
Bornberg 48

41209 Wuppertal

erteilte Vermessungsgenehmigung II für den Ver-
messungstechniker Ulrich Hucke ist erloschen.

Gleichzeitig erteile ich dem Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Tom Lüttring-
haus die Genehmigung, den

Vermessungstechniker 
Witold Michael Frankiewicz

zur Mitwirkung bei Katastervermessungen heran-
zuziehen (Vermessungsgenehmigung II).

An die
Kreise und
kreisfreien Städte

als Katasterbehörden
des Regierungsbezirks

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 260

306 Anerkennung einer Stiftung

(„Leyerle Natur- und Umweltschutz Stiftung“)

Bezirksregierung
15.02.01-St.1185

Düsseldorf, den 3. Juli 2007 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die

„Leyerle Natur- und Umweltschutz Stiftung“

mit Sitz in Hilden gemäß § 80 BGB in Verbindung 
mit §§ 1 und 2 StiftG NRW anerkannt. Die Stif-
tung ist seit dem 25.06.2007 rechtsfähig.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 260

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

307 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pflicht 
 für ein Vorhaben der 
 HEXION Specialty Chemicals GmbH

Bezirksregierung
56.01.01-4.1-4976

Düsseldorf, den 3. Juli 2007 

Antrag der 
HEXION Specialty Chemicals GmbH, 
Varziner Straße 49, 47138 Duisburg, 

auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG)

Die HEXION Specialty Chemicals GmbH, Varzi-
ner Straße 49, 47138 Duisburg, hat mit Datum vom 
1. März 2007 für ihre Anlage zur Herstellung von 
Epoxidharzen auf der Varziner Straße 49, 47138 
Duisburg einen Antrag auf Erteilung einer Geneh-
migung gemäß § 16 BImSchG gestellt.

Antragsgegenstand ist die wesentliche Änderung 
der Anlage zur Herstellung von Epoxidharzen. Be-



absichtigt ist die Umstellung des Kochers 14 vom 
bisherigen Phenolharz-Betrieb auf den Epoxid-
harz-Betrieb.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Ziffer 4.2 der Anlage 1 zum UVPG 
und in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte 
Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Durch die Umstellung des Kochers 14 vom Phenol- 
auf den Epoxidharz-Betrieb werden in der Anlage 
keine grundsätzlich neuen Produkte oder Betriebs-
weisen eingeführt. Die Produkte aus dem Kocher 
14 wurden vorher bereits an anderer Stelle in der 
Anlage hergestellt.

Sinn und Zweck dieser Umstellung ist die Verlage-
rung des Produktionsschwerpunktes in Richtung 
Epoxidharz-Betrieb, bzw. dessen Optimierung.

Durch die Umstellung entstehen keine grundsätz-
lich neuen gasförmigen Emissionen, bzw. die 
Emissionen von Kocher 14 können von der vor-
handenen Abluftreinigung erfasst und behandelt 
werden.

Durch die Gesamtheit der vorgesehenen und be-
reits getroffenen Störfall – verhindernden und – 
begrenzenden Maßnahmen ist die Sicherheit der 
Anlage durch die Umstellung nicht beeinträchtigt.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht. 

Die Feststellung ist  gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Lemke

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 260

308 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG
 über die Feststellung der UVP-Pflicht 
 für ein Vorhaben der 
 Fa. Hydro Aluminium Deutschland GmbH, 
 Rolled Products, Aluminiumstraße 1, 
 41515 Grevenbroich

Bezirksregierung
541.7.3.NE-99/07 – Hydro

Düsseldorf, den 4. Juli 2007 

Die Fa. Hydro Aluminium Deutschland GmbH, 
Rolled Products, Aluminiumstraße 1, 41515 Gre-
venbroich hat mit Datum vom 9. 4. 2007 einen 
 Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß 

§ 58 Abs. 2 LWG für die wesentliche Änderung der 
Abwasserbehandlungsanlage „Zentrale Aufberei-
tungsanlage – ZAA –“ gestellt.

Antragsgegenstand ist der Bau und Betrieb einer 
Nachfällstrecke, die im Wesentlichen aus einem 
unterteilten Betonbecken sowie aus einem Filter-
wehr besteht.

Gemäß § 3 c des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit 
Nummer 13.1.2 der Anlage 1 zum UVPG und 
 Nummer 1.d) der Anlage 1 zum UVPG NW ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die standortbezogene 
Vorprüfung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen durch das bean-
tragte Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a UVPG stelle ich daher fest, dass für 
das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Weber

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 261

309 Antrag der Firma 
 WHW Langenfeld GmbH & Co. KG, 
 Westerhaar 56 – 58, 58739 Wickede 
 auf Erteilung einer Genehmigung nach 
 § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 (BImSchG)

Bezirksregierung
56.01.01.3.10-4954

Düsseldorf, den 28. Juni 2007 

Die Firma WHW Langenfeld GmbH & Co. KG, 
Westerhaar 56-58, 58739 Wickede hat mit Datum 
vom 16. 1. 2007 einen Antrag auf Erteilung einer 
Genehmigung gemäß § 16 BImSchG für die we-
sentliche Änderung einer Anlage zur Oberflächen-
behandlung von Metallen durch ein elektro-
lytisches oder chemisches Verfahren mit einem 
 Volumen der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder 
mehr, auf dem Grundstück Friedrich-Krupp-Str. 
12 in 40764 Langenfeld gestellt. Antragsgegen-
stand der Änderung ist dabei insbesondere:

–  Zusammenfassung der Anlagen PRO 2 und 
WMV 1 zur Anlage 40,

–  Erhöhung des Wirkbadvolumens auf 63,8 m3,

–  Wegfall von verschiedenen Verzinkungsverfah-
ren (sauer Zink, alkalisch Zink, Zink-Mangan 
und Zink-Eisen) sowie Beschichtungssystemen,
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–  Umstellung der Anlage 40 auf Zink-Nickel-
Elektrolyt,

–  Errichtung und Betrieb von 10 Dosierstationen,

–  Zusammenfassung von 3 vorhandenen Zink löse-
stationen zu einer Zinklösestation,

–  Absaugung von weiteren Bädern, der Zink löse-
station sowie des Anolytbehälters,

–  Errichtung und Betrieb eines Bandfilters und 
eines Scheibenfilters zur Reinigung des Zink-
Nickel-Elektrolyten,

–  Errichtung und Betrieb einer Zwischenvorlage 
für Chrom-(III)-haltiges Abwasser (B201),

–  Errichtung und Betrieb einer Verdampferanlage 
für Zink-Nickel-Abwasser (B101 bis B108, V1),

–  Errichtung und Betrieb eines Auslagerungs-
behälters für den Zn-Ni-Elektrolyt (B109),

–  Errichtung und Betrieb eines Ausgleichbehäl-
ters für die Lösestationen 2 bis 4 (B134),

–  Errichtung und Betrieb eines Spülbehälters für 
den Wärmetauscher des Elektrolytkreislaufs 
(B135),

–  Errichtung und Betrieb eines Anolytbehälters 
(B140),

–  Errichtung und Betrieb einer Abfüllfläche für 
den Zn-Ni-Elektrolyten

–  Errichtung und Betrieb der Dosierstation für 
Na2S,

–  Geänderte Nutzung der bisherigen Sammel-
tanks für Zink-Nickel-Abwasser,

–  Umnutzung der bisher als Sammeltanks für das 
Zink-Nickel-Abwasser genutzten Behälter zur 
Löschwasserrückhaltung und

–  Umbenennung von verschiedenen Behältern.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Ziffer 3.9.1 der Anlage 1 zum UVPG 
und in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte 
Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Scholz

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 261

310 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG
 über die Feststellung der UVP-Pflicht 
 für ein Vorhaben der Firma 
 Henkel KGaA, Henkelstraße 67, 
 40589 Düsseldorf

Bezirksregierung
56.01.01-4.1-5005

Düsseldorf, den 5. Juli 2007 

Die Firma Henkel KGaA, Henkelstraße 67, 40589 
Düsseldorf hat mit Datum vom 19. 4. 2007 einen 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß 
§ 16 BImSchG für die wesentliche Änderung der 
Anlage 50 – Anlage zur Herstellung von Wasch-
mitteln – gestellt.

Antragsgegenstand ist die Verlängerung der Be-
triebszeiten und die Festlegung des Anlagenum-
fangs.

Das Vorhaben bedarf nach § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 in 
Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG einer allgemei-
nen Vorprüfung des Einzelfalls, ob eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht. Gemäß § 3 c Abs. 1 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Ziffer 4.2 der Anlage 1 
zum UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen, wenn das Vorhaben nach 
Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund 
überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ha-
ben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen 
wären.

Im vorliegenden Fall hat die Vorprüfung  ergeben, 
dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten 
sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 

    Im Auftrag

    Krummenauer

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 262

311 49. Änderung des Regionalplans 
 für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
 (GEP 99) 

Bezirksregierung
61.52.01.49

Düsseldorf, den 4. Juli 2007 

Änderung des textlichen Zieles Kap. 3.9 Energie-
versorgung Ziel 1 – Standorte der vorhandenen 
Anlagen für Neubau, Ausbau oder Erweiterung 
 sichern (Kraftwerkstandorte) 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düs-
seldorf (GEP99) werden verschiedene Standorte 
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in Bereichen zur gewerblichen und industriellen 
Nutzung (GIB) mit einem Symbol „Kraftwerke 
und einschlägige Nebenbetriebe“ dargestellt. Er-
gänzend wird im Kap. 3.9, Ziel 1 Standorte der 
 vorhandenen Anlagen für Neubau, Ausbau oder 
Erweiterung sichern – geregelt, dass Anlagen zur 
vorrangigen Gewinnung von elektrischer Energie 
für die öffentliche Versorgung, soweit sie von 
überörtlicher Bedeutung sind, nur an diesen 
Standorten errichtet werden sollen. Gegenstand 
des Verfahrens ist die Änderung des textlichen 
Zieles 1 Kap. 3.9, um den geänderten Anfor-
derungen im Energiesektor gerecht werden zu 
können (Liberalisierung des Strommarktes, stei-
gende Energiekosten, Erneuerungsbedarf des 
Kraftwerkparkes) und mehr Handlungsspiel-
raum bei der Entwicklung geeigneter Standorte 
für Kraftwerke zur öffentlichen Stromversorgung 
zu gewinnen. Im vorliegenden Zielentwurf heißt 
es: 

„(1) Anlagen zur vorrangigen Gewinnung von 
elektrischer Energie für die öffentliche Versor-
gung, soweit sie von überörtlicher Bedeutung 
sind, sind nur in den dargestellten Bereichen 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen zu-
lässig. 

(2) Aufgrund der vorhandenen Belastung durch 
industrielle Nutzungen kommt der Modernisierung 
von Altanlagen und dem Ersatz von Altanlagen 
durch neue, umweltverträgliche und ressourcen-
schonende Kraftwerke eine besondere Bedeutung 
zu.“ 

Die Darstellung der Symbole im Kartenwerk bleibt 
unverändert. 

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf 
hat in seiner Sitzung am 29. 3. 2007 unter TOP 6 
beschlossen, das Verfahren entsprechend der Sit-
zungsvorlage mit der folgenden Ergänzung einzu-
leiten: „4. Der Regionalrat begrüßt im Grundsatz 
die Planung und Errichtung von hocheffizienten 
Kraftwerken, vor allem an Industriestandorten die 
eine Kraft-Wärme-Kopplung ermöglichen. Er er-
wartet, dass veraltete Kraftwerke mit geringerer 
Energieeffizienz und geringerer Rauchgasreini-
gungsleistung möglichst zeit- und ortsnah außer 
Betrieb genommen werden.“ 

Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Ver-
fahren eine Umweltprüfung durchgeführt wird. 
Gemäß § 14 Abs. 3 Landesplanungsgesetz wird 
Personen, die in ihren Belangen berührt werden 
und öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich 
von den Umweltauswirkungen berührt werden, 
nunmehr Gelegenheit gegeben, zum Planentwurf, 
zur Begründung und zum Umweltbericht Stellung 
zu nehmen. 

Die Vorlage zur 49. Änderung des Regionalplans 
wird in der Zeit

vom 27. 7. 2007 bis einschließlich 28. 9. 2007

erneut bei der Kreisverwaltung Viersen zu fol-
genden Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegt (behördliche Dienststunden): 

Kreisverwaltung Viersen

Kreishaus des Kreises Viersen
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
1. Obergeschoss, 
Planaushang (Vorraum 1200)

montags bis donnerstags: 8.30 bis 12.30 Uhr und
 14.00 bis 15.30 Uhr,
freitags:  8.30 bis 12.30 Uhr.

Die öffentliche Auslegung bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf, in den Städten Duisburg, Düsseldorf, 
Essen, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim, Ober-
hausen, Remscheid, Solingen, Wuppertal und bei 
den Kreisverwaltungen der Kreise Kleve, Mett-
mann, Wesel, sowie beim Rhein-Kreis Neuss, er-
folgte bereits in der Zeit vom 4. 5. 2007 bis ein-
schließlich 5. 7. 2007. 

Anregungen und Bedenken sind bis zum 28. 9. 2007 
schriftlich, per E-Mail (daniela.schiffers@brd.nrw.
de) oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf als Bezirksplanungsbehörde (Postan-
schrift: Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 62, 
Postfach 300865, 40408 Düsseldorf) geltend zu 
 machen. Statt dessen können auch innerhalb der 
vorstehenden Frist bei der Kreisverwaltung des 
Kreises Viersen Anregungen und Bedenken zur 
Niederschrift vorgebracht sowie schriftlich ein-
gereicht werden. 

Anregungen, die schriftlich oder per E-Mail erfol-
gen, können nur berücksichtigt werden, wenn sie 
den Vor- und Nachnamen sowie die Anschrift des 
Verfassers in lesbarer Form enthalten. 

Die Stellungnahmen aus der Behörden- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung sind bei der Abwägung im 
Rahmen der Erarbeitung und bei der Aufstellung 
der 49. Änderung des Regionalplans zu berück-
sichtigen. Eine gesonderte Bescheidung erfolgt 
nicht. Änderungen des Regionalplans werden nach 
Abschluss des Verfahrens öffentlich bekannt ge-
macht. 

Eventuelle Kosten, die bei der Einsichtnahme in 
die Sitzungsvorlage und/oder bei der Geltendma-
chung von Anregungen und Bedenken entstehen, 
können nicht erstattet werden. 

Die Sitzungsvorlage des Regionalrates ist auch ins 
Internet eingestellt worden und steht auf den In-
ternetseiten der Bezirksregierung Düsseldorf unter 
folgender Adresse bereit: 

http://www.brd.nrw.de/BezRegDdorf/
hierarchie/aufgaben/Abteilung_6/Dezernat
_61/Regionalrat__Archiv/Archiv_2007.php

unter der Sitzung 29. 3. 2007, 26. Regionalrat, 
 Tagesordnung, 6. 6/24 PA bzw. 6/36 RR „Vorlage“. 

Düsseldorf, den 4. Juli 2007 

    Im Auftrag

    Blinde 

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 262
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Sozialangelegenheiten

312 Änderung des Namens der 
 Ev. Kirchengemeinde Ringenberg

Bezirksregierung
48.46.01

Düsseldorf, den 3. Juli 2007 

Urkunde
über die Änderung des Namens der 

Evangelischen Kirchengemeinde Ringenberg

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von 
Artikel 11 Abs. 1 der Kirchenordnung der Evange-
lischen Kirche im Rheinland in Verbindung mit § 8 
Ziffer 1 Buchstabe b) der Dienstordnung für das 
Landeskirchenamt Folgendes festgesetzt:

Artikel 1

Die Evangelische Kirchengemeinde Ringenberg 
wird in Evangelische Kirchengemeinde Ringen-
berg-Dingden umbenannt.

Artikel 2

Die Urkunde tritt am 1. Juli 2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 24. Mai 2007

Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 264

313 Änderung der Urkunde 
 über die Errichtung des 
 Zweckverbandes „Diakonie-Sozialstation 
 Oberhausen“

Bezirksregierung
48.46.01

Düsseldorf, den 3. Juli 2007 

Urkunde
zur Änderung der Urkunde

über die Errichtung des
Zweckverbandes „Diakonie-Sozialstation 

Oberhausen“

Auf Grund von § 18 Abs. 2 des Kirchengesetzes 
über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegen-
heiten und die Errichtung von Verbänden (Ver-
bandsgesetz) vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 91) in 
Verbindung mit § 8 Nr. 1 Buchstabe b der Dienst-
ordnung für das Landeskirchenamt vom 8. Januar 
1997 (KABl. S. 96) wird Folgendes festgesetzt:

Artikel 1

(1) Die Evangelische Kirchengemeinde Alstaden, 
die Evangelische Auferstehungskirchengemeinde 
Osterfeld, die Evangelische Kirchengemeinde 
Buschhausen, die Evangelische Christus-Kirchen-
gemeinde Oberhausen, die Evangelische Kirchen-
gemeinde Königshardt, die Evangelische Markus-
Kirchengemeinde und die Evangelische Kirchen-
gemeinde Schmachtendorf bilden gemeinsam den 
Verband „Diakonie-Sozialstation Oberhausen“.

(2) Der Verband hat die Aufgabe eine Diakonie-
Sozialstation zu betreiben.

(3) Der Verband ist Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.

Artikel 2

Die Urkunde über die Errichtung des Verbandes 
„Diakonie-Sozialstation Oberhausen“ vom 21. Sep-
tember 2000 (KABl. S. 341) wird aufgehoben.

Artikel 3

Die Urkunde tritt am 1. des auf die Veröffent-
lichung folgenden Monats in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Mai 2007

Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 264

C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

314 Aufgebot einer Sparurkunde

(Nr. 3552491890)

Die von uns ausgestellte Sparurkunde 
Nr. 3552491890 wurde uns als in Verlust geraten 
gemeldet und wird aufgeboten.

Die Inhaberin oder der Inhaber der Sparurkunde 
wird aufgefordert, binnen 3 Monaten ihre oder 
 seine Ansprüche unter Vorlage der Sparurkunde 
bei der Sparkasse Neuss anzumelden, andernfalls 
werden wir die Sparurkunde für kraftlos erklären.

Neuss, den 27. Juni 2007

    Sparkasse Neuss

    Der Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 264
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Ver öf fent li chungs er su che für das Amts blatt und den Öf fent li chen An zei ger – Bei la ge zum Amts blatt – sind nur an die 
Be zirks re gie rung Düs sel dorf – Amts blatt stel le – Ce ci li en al lee 2, 40474 Düs sel dorf, zu rich ten.

Das Amts blatt mit dem Öf fent li chen An zei ger er scheint wö chent lich.

Re dak ti ons schluss: Frei tag, 10.00 Uhr

Lau fen der Be zug nur im Abon ne ment. Abon ne ments be stel lun gen und -ab be stel lun gen kön nen für den fol gen den Abon ne-
ments zeit raum – 1. 1. bis 30. 6. und 1. 7. bis 31. 12. – nur be rück sich tigt wer den, wenn sie spä tes tens am 30. No vem ber bzw. 

31. Mai der ABO-Ver wal tung von A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf,
Fax (02 11) 96 82/229, Te le fon (0211) 9 68 22 41, vor lie gen.

Bei je dem Schrift wech sel die auf dem Ad res se ne ti kett in der Mit te oben ste hen de sechs stel li ge Kun den num mer an ge ben, 
bei Ad res sen än de rung das Ad res se ne ti kett mit be rich tig ter Ad res se an die ABO-Ver wal tung von A. Ba gel zu rück sen den.
Be zugs preis: Der Be zugs preis be trägt halb jähr lich 12,– Eu ro und wird im Na men und für Rech nung der Be zirks re gie rung

von A. Ba gel im Vo raus er ho ben.
Ein rü ckungs ge büh ren für die 2spal ti ge Zei le oder de ren Raum 0,92 Eu ro.

Ein zel preis die ser Aus ga be 1,60 Eu ro zzgl. Ver sand kos ten.

In den Be zugs- und Ein zel prei sen ist kei ne Um satz steu er i. S. d. § 14 UStG ent hal ten.

Ein zel stü cke wer den durch A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf,
Fax (02 11) 96 82/2 29, Te le fon (02 11) 9 68 22 41, ge lie fert. Von Vor ab sen dun gen des Rech nungs be tra ges – in wel cher Form
auch im mer – bit ten wir ab zu se hen. Die Lie fe run gen er fol gen nur auf Grund schrift li cher Be stel lung ge gen Rech nung.

He raus ge ber: Be zirks re gie rung Düs sel dorf, Ce ci li en al lee 2, 40474 Düs sel dorf
In ter net: www.bez reg-du e ssel dorf.nrw.de

Her stel lung und Ver trieb im Na men und für Rech nung des He raus ge bers: A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf
Druck: TSB Tief druck Schwann-Ba gel, Düs sel dorf und Mön cheng lad bach


